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In den sechziger und siebziger Jahren
hat die amerikanische Bildungspolitik
den Akzent auf Gleichheit und Ge-
rechtigkeit fiir die Rassen gelegt und
Bildungsmdglichkeiten fur benachtei-
ligte Gruppen geférdert. In neuester
Zeit gilt das Augenmerk aber haupt-
sachlich dem Wirtschaftswachstum
und der internationalen Konkurrenzfa-
higkeit. Unter diesem Gesichtswinkel
kann sich eine mangelhafte Ausbil-
dung der Arbeitnehmerschaft, die un-
fahig ist, sich an wechselnde Produk-
tionstechnologien anzupassen, ver-
heerend auswirken. Deswegen und
nicht etwa aus Menschenliebe sind
Unternehmen im Begriff, ihr bildungs-
politisches Engagement zu verstar-
ken.

Bildung als Antwort auf
die neuen Herausforderungen

Von keiner Seite wird in Abrede ge-
stellt, dass die Bildung flr die Wohl-
fahrt eines Staates und seiner Wirt-
schaft von grosster Bedeutung ist.
Diese Wechselbeziehung gilt sozusa-
gen flr alle Ldnder, unabhangig von
ihrem wirtschaftlichen Entwicklungs-
stand. Investitionen in Menschen sind
genauso wichtig wie Investitionen in
Sachwerte. Keine Nation der Erde
wird darum herumkommen, vermehrt
in die Ausbildung jener Erwachsenen
zu investieren, die in friheren Jahren
mangelhaft ausgebildet wurden, und
denjenigen das Tor zur Weiterbildung
zu 6ffnen, die sich an die stetig wach-
senden Anspruche der Wirtschaft an-
passen mussen und wollen.

Bei naherem Hinsehen gelangt man
zu dem Schluss, dass der «Bildungs-
kredit» mehr als eine blosse Sozial-
utopie ist, namlich ein realistisches
Konzept, um den wachsenden Wirt-
schaftsdruck und die sich wandeln-
den Anforderungen des modernen Le-
bens bewaltigen zu konnen. Wer Bil-
dung als Weg zur Entwicklung und
Forderung des Individuums versteht,
wird dem «Bildungskredit» grund-
satzlich positiv gegeniberstehen. Bei
der Arbeitnehmerschaft mag die Aus-
sicht, sich permanent weiterbilden zu
mussen, nicht immer auf Begeiste-
rung stossen, denn sie bedeutet auch,
dass sich kaum jemand mehr darauf
verlassen kann, in einer Firma bis zur
Pensionierung einen bestimmten Po-
sten behalten zu kdnnen. Doch dass
die Wirtschaft der Zukunft weniger Si-
cherheit und Stabilitat bieten wird, ist
das Ergebnis eines Prozesses, der sich
nicht mehr riickgangig machen lasst.
Standige Weiterbildung ist momentan
die einzige erfolgversprechende Ant-
wort auf diese Herausforderung.

Quelle: Tages-Anzeiger, 14. Juni 1993

Wieviel Staat vertragt
das Bildungswesen?

Jirg Depierraz, Gumligen

In einem von Erich A. Kégi, Stéfa, ge-
zeichneten Artikel liber die Aufga-
benteilung von Staats- und Privat-
schulen in der NZZ vom 6. Mai 1993
werden die Beflirworter einer mode-
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raten Distanzierung von der reinen
Staatsschule angeprangert. Diese
Neuerer bezeichnet Kagi als An-
héanger der «reinen Lehre», welche
neben Bildungsinstitutionen auch an-
dere staatliche Bereiche wie Post,
Bahn und Gesundheitswesen privati-
sieren wollten. Kagis staatsglaubige
Haltung ist einseitig und auf allzu
wackligen Argumenten aufgebaut.
Er versucht durch fragwiirdige Ar-
gumentationen (aus-?)gediente Insti-
tutionen und Prozesse vor Neuerun-
gen und Flexibilisierungen zu schiit-
zen.

Gemass Kagi sind die Privatisie-
rungsbemihungen im Bildungsbe-
reich nicht neu. Bereits vor 20 Jahren
hatten extreme Vertreter des Privati-
sierungsgedankens von Modellen mit
Bildungsgutscheinen (Vouchers) ge-
sprochen. Bei diesem Vouchersystem
sollte jedes Kind Bildung von der
Grundschule an bei privaten Institu-
tionen einkaufen kénnen.

Staatliche Angebote
sind stets Dienstleistungen

Nach Kagi ist es vor allem die 6kono-
mische Theorie, welche den Privati-
sierungsgedanken im Bildungswesen
prage. In der Tat kdbnnten gewisse Bil-
dungsangebote richtigerweise und
«ohne falsche Scham» auch als
Dienstleistungen aufgefasst werden.
Es handle sich dabei um Angebote in
der Weiterbildung sowie im Sport-
und Musikbereich. Damit sei das Po-
tential fir die Berlicksichtigung oko-
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nomischer Theorien im Bildungsbe-
reich aber erschopft.

Auch wenn dem Staat sowie Kagi die-
ses Bewusstsein befremdend vor-
kommen mag, ist und bleibt es eine
Tatsache, dass samtliche staatlichen
Angebote Dienstleistungen fur die
Blrger sind, welche in diesem Staat
leben. Niemals darf Ubersehen wer-
den, dass der staatliche Apparat fur
die Blrger und nicht die Burger flir den
Staat da sind. Okonomische Theorien
lassen sich auf alle staatlichen Gulter
und Dienstleistungen ubertragen, so-
mit auch auf jene des Bildungsbe-
reichs.

Fatale Grenzziehung

Kagi fordert in seinem Artikel ein
staatliches, schulisches Grundange-
bot der «mittleren Bandbreite» flir die
mehr oder weniger «normalen Falle».
Er schlagt anstelle der Privatisierung
der bestehenden Volks- und Mittel-
schulen eine Grenzziehung vor: Die
«mittlere Bandbreite» wird bei ihm
durch ein staatliches Angebot abge-
deckt. Alles was Uber die «Bandbreite
des Normalen» hinaus geht oder nicht
hinein passt, kann, oder besser ge-
sagt darf, durch die Privatschulen ab-
gedeckt werden. Kagis Motto folgend
wurden dem Privatschulbereich also
lediglich Sondergebiete offen stehen,
was seiner Meinung nach nicht stos-
send ist, denn es sei richtig, wenn
gelte, «... dass, wer immer eine Son-
derleistung fur sich in Anspruch
nimmt, daflr auch besonders zahlen
soll»,



Eine solche Grenzziehung héatte fatale
Folgen. Ein Leser reagierte in der NZZ
mit der Feststellung, Kagis Logik wir-
de beispielsweise geistig Behinderte
oder Sprach- und Hoérgeschadigte
nicht zum «Bereich des Normalen»
zahlen, womit diese folgerichtig ihre
Ausbildung und Foérderung - da nach
Kégi eine Sonderleistung — selbst zu
berappen hatten. Das ist grotesk und
sicher nicht im Sinne der im Artikel
ebenfalls bemiihten Forderung der
Gleichstellung aller Birgerinnen und
Blrger.

Die Kategorisierung der «Grenzzie-
hung» ist zu stark vereinfachend und
falsch. Welche Argumente haben
aber Kagi zu seinem Schluss der
«Grenzziehung» gefihrt?

Ein funktionierender Bildungsmarkt
erfasst alle

Nach Kagi kamen bei der Bildungspo-
litik staatspolitische Erwagungen mit
ins Spiel, die nicht einfach dem freien
Spiel der Krafte von Angebot und
Nachfrage ausgesetzt werden durf-
ten. So kénne es dem Staat beispiels-
weise nicht gleichgliltig sein, wieviele
Analphabeten es gebe.

Wo steht denn geschrieben, dass
mehr Wettbewerb die Forderung nach
Bildung filr alle nicht ebenso gut,
wenn nicht gar besser, erflllen konn-
te? Nehmen wir erneut das Modell mit
Bildungsgutscheinen als Beispiel. Die
Bildungsanbieter wiirden sich — von
okonomischen Grundsatzen geleitet
auf jedem Bildungsniveau um die vor-
handenen Vouchers der Bildungs-

nachfrager konkurrenzieren. Auch pri-
vaten Bildungsanbietern konnten die
Lernunwilligen nicht gleichgiiltig sein,
da es die 6konomischen Grundsatze
nicht zuliessen, dieses Potential unbe-
rucksichtigt zu lassen.

Konkurrenz schafft Qualitat

Weiter argumentiert Kagi, die Volks-
schule sei historisch gewachsen und
tief im Schweizer Volke verankert. Die
enorme Entfaltung von Wissenschaft,
Technik und Wirtschaft seit Mitte des
letzten Jahrhunderts ware ohne die
Ausbreitung und stetige Verbesse-
rung der Volksbildung nicht mdglich
gewesen. Vor allem die oberen
Schichten hatten die Staatsschulen
verteidigt, wodurch ein hohes Niveau
gewahrleistet werden konnte und die
Volksschule zum sozialen Integra-
tionsfaktor Nummer eins bezlglich
Schicht, Konfession und politischer
Couleur geworden sei. Qualitativ gute
Bildung fur alle konne in diesem Sinne
nur durch den Staat garantiert wer-
den, nur er vermoge dem Prinzip der
Gleichstellung aller Birger gerecht zu
werden.

Erstens ist hier anzumerken, dass Tra-
ditionen nicht zu grundsétzlichem Tre-
ten an Ort legitimieren.

Zweitens ermoglicht die Privatisie-
rung des Bildungswesens mehr Wett-
bewerb. Die auch im Bildungsbereich
knappen Ressourcen wurden in ei-
nem funktionierenden Bildungsmarkt
effizienter eingesetzt und das Werben
um Mittel — nadmlich darum, dass die
Nachfrager von Bildung genau bei der
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eigenen Bildungsinstitution ihr Ausbil-
dungsbedlrfnis stillen und nicht ir-
gendwo anders — wirde Innovationen
und die Flexibilitdt fordern. Stetes
Hinterfragen von Bestehendem ist
notwendig, will man die Zeit des dau-
ernden Wandels uberstehen.

Die Privatisierung der Schulen wiirde
sie zwingen, sich um hohe Qualitat zu
bemuhen, damit die Vouchers bei ih-
nen eingelést wirden. Es wirden fir
alle Bildungsbedurfnisse und -niveaus
Privatschulen entstehen. Die Mog-
lichkeit auf Bildung fiir alle wére eben-
falls gegeben.

Straubhaar (in Straubhaar/Winz, Re-
form des Bildungswesens, Haupt
1992) sieht beispielsweise die Mog-
lichkeit, dass die privaten Bildungs-
institutionen — um als Bildungsinstitu-
tion anerkannt zu werden - beim
Staat um eine Konzession nachsu-
chen mussten, was sie in eine staat-
liche Rahmenbildungspolitik einbin-
den sowie die notige Ordnung und
Qualitat des Bildungsbereichs sicher-
stellen wirde.

Wettbewerb schafft spezifische
Angebote

Kagis Argumentarium endet schliess-
lich damit, dass die Staatsschule un-
abdingbar sei, da die Schweiz durch
politischen Willen gestiftet und zu-
sammengehalten werde. Nur durch
das Gemeinwesen «Staatsschule»
liessen sich die inneren Gegensatze
der Schweiz tiberwinden, der Zusam-
menhalt finden und die zentrifugalen
Krafte im Lande eindammen. Privati-
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sierung der Volks- und Mittelschulen
hingegen wirde zur Segerierung nach
Sprachen, Konfessionen, politischer
Ausrichtung, Standen und Klassen
fahren, und die gemeinsame Platt-
form fur den Pluralismus wdurde zer-
stort, die Gefahr der Anarchie latent.
Integration und der Abbau von Ge-
gensatzen mussten sich auf eine
Staatsschule stlitzen kénnen.

Wirde sich unsere jahrhundertealte
Demokratie im Zuge der Privatisie-
rung des schweizerischen Bildungs-
wesens tatsachlich zu einer Anarchie
wandeln? Wirde unmittelbar ein Bur-
gerkrieg ausbrechen, wenn das Bil-
dungswesen 0konomischer, effizien-
ter wurde?

Der Pluralismus wurde durch rein pri-
vate Bildungsinstitutionen, mehr
Wettbewerb und 6konomische Theo-
rien geférdert und ausgebaut.

Die Okonomisierung des Bildungsbe-
reichs wurde daflir sorgen, dass die
Bildungsangebote sehr viel spezifi-
scher ausgestaltet waren, besser auf
die einzelnen Ausbildungsbedurfnisse
eingingen und dadurch die Nachfrage
gezielter befriedigt werden konnte. Es
ist also nicht so, dass lediglich die
staatliche Bildungs-Planwirtschaft der
Schweiz in der Lage ist, den Bildungs-
bereich zu organisieren.

Mit einfachen «Grenzziehungen» las-
sen sich komplexe staatliche Aufga-
ben nicht I6sen. Es soll keineswegs
der Anschein erweckt werden, nur die
Privatisierung des Bildungsbereichs
ihrerseits sei das alleinig seelig
Machende.

Aber nur ein ausgewogenes Argu-
mentarium kann und darf Grundlage



far die Problemlésung der so wichti-
gen, anstehenden Aufgaben sein.
Wenn schon immer von Revitalisie-
rung und Deregulierung die Rede ist,
dirfte die Bildung zumindest aus der
Diskussion nicht ausgeschlossen
werden.

nen Ausbildungsgéange sowie die An-
erkennung der Abschlisse darstel-
len.

INFORMATIONEN SCHULE SCHWEIZ
INFORMATIONS SCOLAIRES SUISSES

Ausbildung
von Ausbildnern

Angesichts zunehmend kiirzerer
Halbwertszeiten des Wissens in der
Berufsbildung und des dadurch le-
bendig gewordenen Postulats nach
lebenslangem Lernen hat sich die
Aus- und Weiterbildung zu einem
Wachstumsmarkt entwickelt, an
dem in der Schweiz jahrlich tber eine
Million Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer partizipieren. Dabei ist der Anteil
der privaten Trdger in der Erwachse-
nenbildung der héchste aller OECD-
Lander.

Eine Arbeitsgruppe der Schweizeri-
schen Vereinigung flr Erwachsenen-
bildung (SVEB) hat anldsslich einer Ta-
gung im Gottlieb-Duttweiler-Institut
ein Thesenpapier ausgearbeitet, des-
sen Kernpostulate die Schaffung ei-
nes eigenstandigen Berufsbildes
«Ausbildner/Ausbildnerin»  bis auf
Stufe Hochschule, die Strukturierung
und Standardisierung der verschiede-

Thesen der Erwachsenenbildung

Wichtig sei gemass der Arbeitsgrup-
pe der SVEB in erster Linie die Analyse
und Koordination der Ausbildungs-
gange, welche zum neuen Beruf des
«Erwachsenenbildners» fuhren. Zwi-
schen diesen werde Transparenz und
Durchlassigkeit sowie eine Vernet-
zung zur Berufsschullehrerausbil-
dung, Lehrerfortbildung aber auch zur
Universitat angestrebt. Der neue Be-
ruf des «Erwachsenenbildners» solle
sowohl im Sinne einer Teilzeitarbeit
als auch hauptamtlich ausgelibt wer-
den kénnen. Im ersten Falle wiirde die
Ausbildung als Zusatzausbildung auf-
gefasst, wogegen beim letzteren von
einer eigentlichen Berufsbildung ge-
sprochen werden musste.

Die Ausbildung der Ausbildenden um-
fasst — nach dem Thesenpapier der
SVEB - vier Stufen. Die Stufen sind
modular aufgebaut und ihr Inhalt wird
von Stufe zu Stufe komplexer. Absol-
venten der ersten Stufe sind befahigt,
einen Kurs der Erwachsenenbildung
zu leiten, solche der zweiten Stufe ei-
nen Kurs zu konzeptionieren und zu
leiten, jene der dritten Stufe sind kom-
petent, ein Bildungsprojekt zu leiten
und Absolventen der vierten Stufe ha-
ben eine Lehre der Erwachsenenbil-
dung auf Fachhochschulstufe und/
oder Hochschulstufe absolviert. Alle
vier Stufen sollen zwingend durch ei-
nen entsprechenden Ausweis oder

15



	Wieviel Staat verträgt das Bildungswesen?

